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Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest

Schlossplatz 9

26603 Aurich

     12.12.2005

Offener Brief

Planfeststellungsverfahren Jade-Weser-Port (JWP)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Entwicklungen der letzten Wochen und Monate machen deutlich, dass das Land Niedersachsen nach mehrjähriger Weigerung
 endlich der Tatsache Rechnung zu tragen scheint, dass es sich bei wesentlichen Teilen des Voslapper Grodens faktisch um ein der EU zu meldendes Vogelschutzgebiet handelt, das nicht „einfach überplant“ werden darf. Die am JWP beteiligte Stadt Wilhelmshaven scheint bis heute noch Schwierigkeiten mit einer Anerkennung der seit mindestens vier Jahren bekannten und offen diskutierten Fakten der besonderen ökologischen Bedeutung  großer Teile des Voslapper Grodens zu haben, muß sie doch ihre bis zuletzt vehement verfolgte Bauleitplanung für dieses Gebiet aufgeben.

Anlass dieses Schreibens sind Klarstellungen zum Planfeststellungsverfahren JWP:

1. Es ist eine gezielte Verdrehung der allgemein nachprüfbaren Tatsachen, wenn heute dem Naturschutz  aus anderen Gründen entstandene Projektverzögerungen angelastet werden:

· Die vom Projektträger des JWP im Oktober vorgelegten wesentlichen Projekt-änderungen betreffen ausschließlich bautechnische Details aufgrund offensichtlicher vorheriger Fehleinschätzungen. Die damit verbundenen erheblichen Verzögerungen haben mit (den nun vorgeschobenen) Naturschutzbelangen nichts zu tun.

· Etwaige Verzögerungen aufgrund der verspäteten Anerkennung der ökologischen Bedeutung des Voslapper Grodens können ebenfalls nicht „billigst“ dem Naturschutz angelastet werden, sondern sind auf die lange Weigerung Verantwortlicher im Land Niedersachsen als gleichzeitiger Antragsteller des JWP zurückzuführen.

Wir bitten die Auricher Planfeststellungsbehörde hier um eine sachgemäße Wiedergabe der Verzögerungsgründe und nicht, wie bspw. für einen Bericht der Wilhelmshavener Zeitung am 26.11.2005 geschehen, wo dem Naturschutz völlig zu unrecht der „schwarze Peter“ zugeschoben wurde !

2. Erneut weisen wir auf absehbare Verzögerungen hin, wenn die Planer des JWP weiterhin an einer Trassenführung für die Bahnanbindung im Randbereich des nun als Naturschutzgebiet zu schützenden EU Vogelschutzgebietes im Voslapper Groden festhalten. Das ist mit europarechtlichen Schutzbestimmungen, aber auch mit deutschem Umweltrecht unvereinbar ! Das vor allem deshalb, weil es mehrere Alternativen für andere Trassenführungen gibt, die das Vogelschutz- und zukünftige Naturschutzgebiet umgehen: So haben die Planer des JWP bspw. eine nach eigenen Aussagen geeignete Trasse nördlich der Raffineriestraße verworfen, anscheinend weil Mehrkosten für ein dann u. U. notwendig werdendes zusätzliches Brückenbauwerk anfallen würden. - Eine Beibehaltung der bisherigen Planungstrasse südlich davon innerhalb des nun auszuweisenden Naturschutzgebietes würde dagegen viel kostspieligere Lärmschutzmaßnahmen erfordern.

3. Bei der Frage, wo und in welchem Umfang ggf. Lärmschutzmaßnahmen notwendig sind, wendet sich der BUND entschieden gegen jegliche Form der Übertreibung, die offensichtlich gezielt dazu genutzt werden, Belange von Mensch und Natur unsachgemäß gegeneinander auszuspielen. - Wir stellen hierzu fest:

a) Der Bau einer stark Lärm emittierenden Güterbahntrasse innerhalb eines Schutzgebietes für europaweit als bestandsbedroht geltende Vogelarten widerspricht naturschutzrechtlichen Vorgaben  auch im Falle angemessener Lärmschutz-maßnahmen. Das vor allem deshalb, weil das Schutzgebiet durch die Bahntrasse und ggf. notwendige Lärmschutzmaßnahmen flächenmäßig entsprechend dezimiert würde. Das jedoch ist aufgrund nachgewiesen möglicher Alternativen vermeidbar.
b) Im Falle einer Verlegung der Bahntrasse nördlich der Raffineriestraße würde ein deutlich größerer Abstand zu den wichtigen Schutzbereichen erreicht. Zudem ließe sich die auch dort zwar geringere, aber immer noch relativ hohe Lärmbelastung des südlich angrenzenden Schutzgebietes deutlich verringern durch

· Die Ausweisung einer Langsamfahrstrecke mit 30 km/h, die aufgrund der ohnehin stark zu reduzierenden Geschwindigkeit kurz vor der seewärtigen 90-Grad-Kurve für die geringe Anzahl der projektierten Güterzüge ohne große Einschränkungen zumutbar ist.

· Der Bau der Bahnlinie hat außerhalb der Brutzeit zu erfolgen, also nicht in den Monaten März bis Juli. Das dürfte angesichts der mehrjährigen Bauzeit des JWP ebenfalls kein Problem sein!

c) (Nur) unter diesen Voraussetzungen halten wir die Errichtung einer Lärmschutz-wand oder eines Lärmschutzwalls an der Raffineriestraße für entbehrlich, da sich Vögel erfahrungsgemäß an relativ gleichförmige Lärmpegel wie bei Güterzügen schnell gewöhnen, es sei denn diese donnern mit hoher Geschwindigkeit durch ein Vogelschutzgebiet. Letzteres würde zwangsläufig zu einem Verdrängungseffekt führen, ist rechtlich problematisch und somit unbedingt zu vermeiden.

d) Die völligen Übertreibungen vorgeschobener Lärmschutzmaßnahmen aus den letzten Wochen waren weder sachgemäß, noch sachdienlich. Sie dienten offensichtlich mehr dem Zweck, Belange von Mensch und Natur polemisch gegeneinander auszuspielen.

Der BUND ruft hiermit zur Sachlichkeit auf und wird sich gern weiterhin mit sachgemäßen und  konstruktiven Vorschlägen daran beteiligen. Allerdings lehnen wir den JWP auch weiterhin wegen seiner ökonomischen Fragwürdigkeit ab.

Mit freundlichen Grüßen

gez.        Walter Feldt                                                    f.d.R.  Dr. Marita Wudtke

        BUND  Fachbeirat UVP                                        BUND Referatsleiterin für Naturschutz/Umwelt

BUND Landesverband Niederdsachsen e.V. 

Goebenstr. 3a

30161 Hannover

Tel.: 0511/965690

� Vgl. hier z. B. die Wortprotokolle der Erörterungstermine am 9. 10. und 17. September 2004, dort haben wir vor Problemen und zwangsläufigen Verzögerungen für den Fall gewarnt, wenn man der Bedeutung des Voslapper Grodens für den Vogelschutz nicht umgehend Rechnung trägt !
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